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§ 27
Der § 69 der Ersten Durchführungsbestimmung erhält 

folgende Fassung:
„Durchführung des Vertragsabschlusses und die Ab

lieferungstermine für Gemüse
(1) Der Vertragsabschluß mit den einzelnen Erzeu

gern ist von den Großhandelskontoren für Obst und 
Gemüse bzw. Großhandelskontoren für Lebensmittel, 
Obst und Gemüse oder anderen zugelassenen Er-

. fassungsorganen durchzuführen.
(2) Für die einzelnen Gemüsearten sind unter Be

rücksichtigung der Erzeugungsbedingungen und des 
Versorgungsbedarfs der Bevölkerung für die einzelnen 
Monate zwischen den Anbauern von Gemüse und

• den für Gemüse zugelassenen Erfassungsorganen mit 
Unterstützung der Räte der Gemeinden Ablieferungs
termine zu vereinbaren und im Vertrag über die 
Ablieferung einzutragen. Dabei ist zu beachten, daß 
möglichst frühzeitige Endtermine vereinbart werden, 
und zwar
a) bei Treibgemüse:
bei Salat nicht später als bis Ende April, 
bei Kohlrabi nicht später als bis 20. Mai, 
bei Blumenkohl nicht später als bis 10. Juni, 
bei Möhren nicht später als bis 20. Juni, 
bei Gurken nicht später als bis Ende Juni, 
bei Tomaten nicht später als bis Ende Juni,
b) bei Freilandgemüse: 
bei Frühgemüse

nicht später als bis zum 20. September, 
bei Spätgemüse (außer Rosenkohl)

nicht später als bis zum 20. November,
bei Rosenkohl

* nicht später als bis Ende Dezember.
(3) Die Ablieferungstermine für ,sonstiges Gemüse* 

sind, falls eine Einigung zwischen dem Rat der Ge
meinde, dem zugelassenen Erfassungsorgan für Ge
müse und dem Anbauer von Gemüse bei der Aus
händigung des Vertrages über die Ablieferung nicht 
zu erzielen ist, bis spätestens 31. März des Ver
anlagungsjahres nach den durchschnittlichen Ernte
terminen in der Gemeinde von dem Rat der Ge
meinde festzulegen.

(4) Wenn trotz der Unterstützung durch den Rat 
der Gemeinde der Vertragsabschluß nicht zustande 
kommt, ist der betreffende Erzeuger auf Vorschlag 
des Großhandelskontors für Obst und Gemüse durch 
die Abteilung Erfassung und Aufkauf des Rates des 
Kreises zur Ablieferung von Gemüse mittels Ab
lieferungsbescheides zu verpflichten.“

§28
Der § 70 Abs. 5 der Ersten Durchführungsbestimmung 

wird gestrichen.
§29

Der § 71 der Ersten Durchführungsbestimmung wird 
aufgehoben.

§30
Der § 77 Buchst, a der Ersten Durchführungsbestim

mung erhält folgende Fassung:
„bei Versuchsanstalten von Universitäten und staat

lichen Tierzuchtbetrieben durch die Räte der Kreise 
entsprechend § 42 Abs. 1, bei Akademiegütern ent
sprechend § 42 Abs. 2 und bei volkseigenen Lehr- und 
Versuchsgütern entsprechend § 40 Abs. 1.“

§31
Der § 84 der Ersten Durchführungsbestimmung wird 

wie folgt geändert:
1. Im Abs. 1 werden die Worte „und LPG“ gestrichen 

und die Worte „20 kg Lebendvieh ohne Schwein 
oder 15 kg Schwein“ durch die Worte „15 kg Le
bendvieh ohne Schwein oder Schwein“ ersetzt.

2. Der Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Eine Anrechnung von Wolle auf das Abliefe

rungssoll in Schlachtvieh und Milch kann nur bis 
zur Höhe der für Wolle festgelegten Austausch
mengen vorgenommen werden.“

§32
Der § 86 der Ersten Durchführungsbestimmung wird 

wie folgt geändert:
1. Der Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„Die Aufschlüsselung des Ablieferungssolls in 
Getreide nach Arten ist nachra) Brotgetreide,
b) Brau- und braufähige Gerste,
c) sonstiges Getreide (sonstige Gerste, Hafer ein

schließlich Gemenge)
vorzunehmen. Für landwirtschaftliche Betriebe, 
deren Ablieferungsverpflichtung in Getreide nicht 
mehr als .10 dz beträgt, ist im Ablieferungs
bescheid nur die Getreideart Brau- und brau
fähige Gerste gesondert festzulegen.“

2. Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.
3. Der Abs. 4 wird Abs. 2.

§33
1. Im Abschnitt X der Ersten Durchführungsbestim

mung wird der folgende 4. Unterabschnitt eingefügt.

„Veranlagung zur Pflichtablieferung von Geflügel
§ 89

(1) Die im § 4 Abs. 1 Buchst, b der Verordnung f.est- 
gelegte Ablieferungspflicht für Geflügel bezieht sich 
auf alle Bauernwirtschaften von mehr als 1 ha land
wirtschaftlicher Nutzfläche, auf LPG Typ I, II und 
III, auf Geflügelspezialbetriebe und sonstige land
wirtschaftliche Betriebe.

(2) Die Ablieferungssätze betragen:
a) für alle Bauernwirtschaften mit einer landwirt

schaftlichen Nutzfläche von 1 bis 2 ha insgesamt 
1 kg Geflügel, mit einer landwirtschaftlichen 
Nutzfläche von 2 bis 5 ha 2 kg Geflügel;

b) für alle Bauernwirtschaften mit einer landwirt
schaftlichen Nutzfläche von mehr als 5 ha 600 g 
Geflügel je ha;

c) für die Mitglieder der LPG Typ I und II wie bei 
Bauernwirtschaften;

d) für LPG Typ III 500 g Geflügel je ha;
e) für LPG Typ I, II für die bei den Mitgliedern 

nicht veranlagte Fläche 500 g Geflügel je ha;
f) für Geflügelspezialbetriebe nach § 50 Abs. 4.

(3) Das Ablieferungssoll ist jeweils auf volle 500 g 
Geflügel aufzurunden.

(4) Ablieferungspflichtige Betriebe, die auf Grund 
eines Nutzungsvertrages freie Flächen übernehmen, 
sind zur Pflichtablieferung von Geflügel entsprechend 
den Bestimmungen der Anordnung vom 20. Septem
ber 1956 über die Pflichtablieferung landwirtschaft
licher Erzeugnisse bei Übernahme freier Betriebe und 
Flächen (GBl. I S. 822) zu veranlagen.


